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Allgemeinverfügung

des Kreises Rendsburg-Eekernförde

über die Aufhebung der Allgemeinverfügung über Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 und zur Bestimmung der Bereiche, in 

denen nach § 2a Abs. 2 Satz 1 der Landesverordhung zur Bekämpfung des Corona
virus SARS-CoV-2, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist vom 12.06.2021

Gemäß §§28 Absatz 1 Satz 1, 28a Absatz 1 Nummer 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) in 
Verbindung mit §106 Abs. 2 Allgemeines Verwaltungsgesetz für das Land Schleswig- 
Holstein (Landesverwaltungsgesetz - LVwG) wird in Ausführung des § 2a Absatz 2 der 
Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 vom 11.06.2021 fol
gende Allgemeinverfügung erlassen:

1. Die „Allgemeinverfügung über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des 
Coronavirus SARS-CoV-2 und zur Bestimmung der Bereiche, in denen nach § 2a 
Abs. 2 Satz 1 der Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV- 
2, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist“ vom 12.06.2021 wird mit Wirkung 
zum 21.06.2021 aufgehoben.

2. Die Anordnung tritt am 21.06.2021 in Kraft.

3. Die Anordnung ist gemäß § 28 Absatz 3 i.V,m..§ 16 Absatz 8 IfSG sofort vollzieh
bar.

Dienstgebäude: 
Kaiserstraße 8 
24768 Rendsburg 
Telefon: +49 4331 202-0 
Telefax: +49 4331 202-295

Konten der Kreiskasse:
Förde Sparkasse
IBAN DE3B 2105 0170 0000 1440 06; BIG NOLADE21KIE 
Sparkasse Mittelholstein
IBAN DE69 2145 0000 0000 0018 30; BIG NOLADE21RDB
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4. Die Aligemeinverfügung und ihre Begründung können während der Dienstzeiten im 
Kreis Rendsburg-Eckernförde, Kaiserstraße 8, 24768 Rendsburg eingesehen wer
den.

Begründung
Durch die „Allgemeinverfügung über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des 
Coronavirus SARS-CoV-2 und zur Bestimmung der Bereiche, in denen nach § 2a Abs. 2 
Satz 1 der Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2, eine Mund- 
Nasen-Bedeckung zu tragen ist“ vom 12.06.2021 wurde die Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung in dem NOK-Fußgängertunnel Rendsburg, inklusive der Fahr
stühle und Fahrtreppen, befristet bis zum 27.06.2021 angeordnet.

Rechtsgrundlage dafür war §§ 28 Abs. 1 Satz 1, 28a Absatz 1 Nr. 2 IfSG in Verbindung mit 
§ 106 Abs. 2 LVwG in Ausführung des § 2a Abs. 2 Landesverordnung zur Bekämpfung 
des Coronavirus SARS-CoV-2 vom 11.06.2021.

Nach § 28 Abs. 1 IfSG trifft die zuständige Behörde in dem Fall, dass Kranke, Krankheits
verdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt werden oder es sich 
ergibt, dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider war, die not
wendigen Schutzmaßnahmen, insbesondere die in § 28a Absatz 1 IfSG und in den §§ 29 
bis 31 IfSG genannten, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung über
tragbarer Krankheiten erforderlich ist. Notwendige Schutzmaßnahmen im Sinne des § 28 
Absatz 1 Satz 1 IfSG zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 
(COVID-19) können für die. Dauer der Feststellung einer epidemischen Lage von nationa
ler Tragweite nach § 5 Absatz 1 Satz 1 IfSG durch den Deutschen Bundestag insbesonde
re die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (Maskenpflicht) sein, 
§ 28a Absatz 1 Nr. 2 IfSG. Die zuständige Behörde kann insbesondere Personen ver
pflichten, öffentliche Orte nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zu betreten.

Gemäß § 2a Abs. 2 Satz 1 • Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS- 
CoV-2 vom 11.06.2021 ist von Fußgänger*innen eine Mund-Nasen-Bedeckung in Fuß
gängerzonen, Haupteinkaufsbereichen, Bahnhöfen und anderen innerörtlichen Bereichen, 
Straßen und Plätzen mit vergleichbarem Publikumsverkehf, in denen typischerweise das 
Abstandsgebot nicht eingehalten werden kann, zu tragen. Die Bereiche nach Satz 1 sowie 
zeitliche Beschränkungen werden von den zuständigen Behörden, im Bereich der Kreise 
nach Abstimmung mit den betroffenen kreisangehörigen Gemeinden, durch Allgemeinver
fügung festgelegt und ortsüblich bekanntgemacht. Auf die Geltung nach Satz 1 soll in ge
eigneter Weise durch Beschilderung hingewiesen werden. Die Verpflichtung nach Satz 1 
gilt nicht bei der Nahrungsaufnahme und beim Rauchen, sofern dies jeweils im Sitzen oder 
Stehen erfolgt.

Die Werte der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohnerinnen 
im Kreis Rendsburg-Eckernförde stellen sich in den letzten Tagen folgendermaßen dar:

. 09.06.21:5,1

. 10.06.21:5,1
• 11.06.21:4,0
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• 12.06.21:3,3
• 13.06.21:3,3
• 14.06.21:3,3
• 15.06.21:3,3
• 16.06.21:4,0
• 17.06.21:2,6

Aufgrund der sehr niedrigen Inzidenzwerte ist es derzeit nicht mehr verhältnismäßig, in 
dem NOK-Fußgängertunnel Rendsburg, inklusive der Fahrstühle und Fahrtreppen, eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass dort durch mit dem SARS-CoV-2-Virus infizierte Personen 
Aerosole verbreitet werden, ist angesichts der derzeit niedrigen Infektionszahlen derart 
gering, dass ein Eingriff in die Freiheitsrechte der Bürgerinnen nicht weiter angemessen 
ist.

Es ist mit einem Weiteren Absinken oder einem Halten der Inzidenzen im Kreis Rendsburg- 
Eckernförde in den kommenden Tagen zu rechnen. Aus diesem Grund ist die durch All
gemeinverfügung vom 12.06.2021 angeordnete Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen- 
Bedeckung in dem NOK-Fußgängertunnel Rendsburg, inklusive der Fahrstühle und 
Fahrtreppen, zum 21.06.2021 aufzuheben.

Diese Anordnung tritt am 21.06.2021 in Kraft:

Die Anordnung ist gemäß § 28 Absatz 3 i.V.m. § 16 Absatz 8 IfSG sofort vollziehbar. Wi
derspruch und Anfechtungsklage gegen diese Maßnahmen haben keine aufschiebende 
Wirkung.

Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung kann während der Dienstzeiten im Kreis 
Rendsburg-Eckernförde, Käiserstraße 8, 24768 Rendsburg eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist schriftlich, elektronisch oder zur Niederschrift 
beim Kreis Rendsburg-Eckernförde, Der Landrat, Fachdienst Gesundheitsdienste, Kaiser
straße 8, 24768 Rendsburg einzulegen.

Ist eine anwaltliche Vertretung involviert oder erfolgt die elektronische Einlegung des Wi
derspruchs durch eine Behörde, kann sie über das besondere elektronische Anwaltspost
fach bzw. Behördenpostfach an das besondere elektronische Behördenpostfach des Krei
ses Rendsburg-Eckernförde erfolgen.

Ein Widerspruch per E-Mail ist nicht zulässig. Bürgerinnen können an das besondere 
elektronische Behördenpostfach des Kreises Rendsburg-Eckernförde nur fristwahrend
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Widerspruch einlegen, wenn diese ein EGVP-Konto (OSCi-Konto) besitzen und zusätzlich 
eine qualifizierte elektronische Signatur verwenden.

Im Aufträge
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Satzung

des Kreises Rendsburg-Eckernförde über die Anerkennung 
der notwendigen Kosten für die Schulbeförderung

auf der Grundlage des § 4 der Kreisordnung für Schleswig-Holstein in der zurzeit 
geltenden Fassung sowie des § 114 Abs. 2 des Schleswig-Holsteinischen Schul
gesetzes (SchuIG) in der Fassung vom 24.01.2007 (GVOBI. Schl.-H. S. 39), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 25.02.2021 (GVOBI. Schl.-H. S. 201) wird nach 
Beschlussfassung durch den Kreistag vom 14.06.2021 folgende Satzung erlassen:

Erster Teil 
Schulbeförderung

§1
Grundsätze zu den anerkennungsfähigen Kosten

(1) Diese Satzung regelt die Anerkennung der notwendigen Kosten für die 
Beförderung der Schülerinnen der Grundschulen, der Jahrgangsstufen fünf bis 
zehn der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen sowie der Förderzentren 
(§ 9 Abs. 1 Nr, 1, Nr. 2, Nr. 4 SchuIG) mit Wohnsitz im Kreis Rendsburg- 
Eckernförde zwischen der Wohnung (§ 2 Abs.. 8 SchuIG) der Schülerinnen und 
der besuchten Schule.

(2) Notwendige Kosten für den Schulverkehr sind die Kosten für die Beförderung
der Schülerinnen, die im Kreis Rendsburg-Eckernförde wohnen und zum 
Erreichen der Schule ein Verkehrsmittel benutzen müssen, weil der Schulweg 
(§ 3 dieser Satzung) auf andere zumutbare Weise nicht zurückgelegt werden 
kann. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde erkennt Kosten für den Schulverkehr 
als notwendig an, wenn diese für die Beförderung zwischen der Wohnung und 
der nächstgelegenen Schule der jeweils gewählten Schulart entstehen. Als 
notwendige Kosten werden auch anerkannt, wenn diese für die Beförderung 
zwischen der Wohnung und der nächstgelegenen Schule der jeweils gewählten 
Schulart innerhalb des Schulverbandes bzw. innerhalb des
Zuständigkeitsbereiches einer Schulträgerschaft des Kreises Rendsburg- 
Eckernförde entstehen. Legt äbweichend von den Sätzen 2 und 3 die 
Schulträgerschaft mit Zustimmung der Schulaufsichtsbehörde die zuständige 
Schule für den Besuch eines Schulkindes fest oder bestimmt die 
Schulaufsichtsbehörde die zuständige Schule oder liegt ein anderer 
Sachverhalt gemäß § 24 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes vor 
(zuständige Schule i. S. d. § 24 Abs. 1 S. 2, Abs. 2, Abs. 3 und Abs. 5 SchuIG), 
gelten die Kosten des Schulverkehrs zu dieser Schule als notwendig. 
Schülerinnen, für die die Schulverkehrskosten nach dieser Satzung zur 
nächstgelegenen Schule der gewählten Schulart anerkannt werden könnten 
und die eine nicht nächstgelegene Schule der gewählten Schulart besuchen, 
zahlen 84,00 € zuzüglich zu dem von ihnen verlangten Eigenanteil (§ 10 dieser 
Satzung). Diese Regelung gilt auch für diejenigen Schülerinnen, die ein 
Förderzentrum besuchen. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Einrichtung
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eines Schulverkehrs zur nicht nächstgelegenen Schule. Wenn die 
Schulverkehrskosten bei dem Besuch einer entfernter gelegenen Schule 
kostengünstiger oder kostengleich sind, werden die Kosten für den 
Schulverkehr dorthin als notwendig anerkannt.

(3) Schulverkehrskosten im Rahmen der offenen Ganztagsschule werden nach den 
Grundsätzen in § 1 Abs. 1 und 2 dieser Satzung anerkannt. Beförderungskosten 
im Rahmen der offenen Ganztagsschule werden nur vom bzw. zum Schul- 
/Außenstellenstandort übernommen, an dem auch der Regelunterricht 
stattfindet.

§ 2
Schulort

Als Schulort gilt die Gemeinde, in der die Schule ihren Standort hat.

§3
Schulweg

(1) Der Schulweg ist der kürzeste verkehrsübliche Weg zwischen der Wohnung der 
des Schulkindes und der Schule gemäß § 1 Abs.. 1 dieser Satzung.

(2) Nicht zumutbar (§ 1 Abs. 2 Satz 1 dieser Satzung) ist die Zurücklegung des 
Schulweges ohne ein Verkehrsmittel dann, wenn der Schulweg in der einfachen 
Entfernung

a) für Schülerinnen bis zur Jahrgangsstufe vier 2 km

b) für Schülerinnen ab der Jahrgangsstufe fünf 4 km 

überschreitet.

(3) Für Schülerinnen mit Behinderungen können Ausnahmen von den in Abs. 2 
genannten Entfernungen zugelassen werden, wenn die Behinderung dieses 
nicht nur zeitlich vorübergehend erfordert.

(4) Der Schulweg ist dann nicht zumutbar, wenn der Weg als über das übliche Maß 
hinaus zu gefährlich eingestuft wird. Die Gefährlichkeit ist ausgeschlossen, 
wenn es der Straßenbaulastträgerschaft zuzumuten ist, verkehrssichernde 
Maßnahmen zu ergreifen. Die Festlegung, ob ein Schulweg als über das 
übliche Maß hinaus zu gefährlich eingestuft wird, wird zunächst in Abstimmung 
des Schulträgers, der Straßenbaulastträgerschaft, der Straßenverkehrsbehörde 
und der Polizei und der für den ÖPNV zuständigen Stelle des Kreises getroffen. 
Der Landrat kann nach vorheriger Anhörung des 
Regionalentwicklungsausschusses Einzelfallentscheidungen über die 
Feststellung, ob ein Schulweg als über das übliche Maß hinaus als zu 
gefährlich eingestuft wird, treffen.

(5) Ab dem 01.01.2022 gilt zusätzlich für den Schulweg,' dass die für den Schulweg 
benötigte Beförderuhgszeit in einer Richtung für Schülerinnen bis zur
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Jahrgangsstufe vier 30 Minuten, für Schülerinnen ab der Jahrgangsstufe fünf 
60 Minuten nicht überschreiten darf. Ein Umstieg der Schüler*inpen bis 
Jahrgangsstufe vier ist nicht zulässig. Ab Klassenstufe fünf sind Umstiege mit 
einer maximalen Übergangszeit von 20 Minuten zulässig.

§4
Beförderungsarten

(1) Die Beförderung wird durchgeführt in

a) Verkehrsmitteln des Linienverkehrs nach § 42 PBefG sowie des 
schienengebundenen Verkehrs nach § 4 PBefG und nach § 1 Abs. 2, § 2 
Abs. 1 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes,

. b) Verkehrsmitteln der Sonderform des Linienverkehrs nach § 43 Nr. 2 PBefG,

c) angemieteten oder eigenen Kraftfahrzeugen der Trägerschaft des 
Schulverkehrs im Rahmen des freigestellten Verkehrs nach der 
Freistellungsverordnung vom 30.08.1962 (BGBl. I S. 601) in der jeweils 
geltenden Fassung,

. d) sonstigen Kraftfahrzeugen in begründeten Ausnahmefällen.

(2) Die Trägerschaft des Schulverkehrs bestimmt die zweckmäßigste 
Beförderungsart unter Berücksichtigung der Zumutbarkeit für die Schülerinnen, 
der Interessen des Gesamtverkehrs und der Wirtschaftlichkeit. Im Regelfall ist 
dabei der Beförderungsart nach der Reihenfolge in Abs. 1, Buchst, a) bis d), 
jeweils der Vorrang zu geben.

(3) Bei der Bestimmung gemäß Abs. 2 ist § 114 Abs. 5 SchuIG zu beachten. Auch 
wenn öffentliche Verkehrsmittel oder die Sonderform des Linienverkehrs nach 
§ 43 Nr. 2 des PBefG erforderlich sind, bedarf es hierzu der Zustimmung des 
Kreises. Diese Zustimmung kann in pauschalierter Form erteilt werden.

§5
Öffentliche Verkehrsmittel

(1) Die Beförderung in öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgt bis zu einem von der 
Trägerschaft des Schulverkehrs zu bestimmenden Haltepunkt am Schulort. 
Weitere öffentliche Verkehrsmittel können erstattungsfähig am Schulort nur 
benutzt werden, wenn die nächstgelegene Schule der gleichen Schulart besucht 
wird. Hierzu ist die Zustimmung des Schulträgers erforderlich. Diese 
Zustimmung darf nur erteilt werden, wenn der Weg vom Haltepunkt bis zur 
Schule

a) für Schülerinnen bis zur Jahrgangsstufe vier 1,5 km

b) im Übrigen 4 km

überschreitet. Entsprechendes gilt für die Rückfahrt. Ab dem 01.01.2022 gilt ab 
der Jahrgangsstüfe fünf für den Weg vom Haltepunkt bis zur Schule 3 km.
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(2) Schulanfangs- und Schulschlusszeiten sind im Interesse eines wirtschaftlichen
Schulverkehres mit den Fahrzeiten der öffentlichen Verkehrsmittel
abzustimmen. Dabei ist an den Schulstandorten ein gestaffelter Unterricht 
anzustreben, damit Verkehrsspitzen vermieden werden und optimierte 
Fahrzeugumläufe möglich sind.

(3) Die Trägerschaft des Schulverkehrs ist für die Abstimmung nach Abs. 2 
(insbesondere gestaffelter Unterricht) verantwortlich.

(4) Wird von Seiten der Schulträgerschaft bzw. der Schulen in Ausnahmefällen von . 
den regulären mit dem Fahrplan abgestimmten Schulanfangs- und 
Schulschluss-zeiten abgewichen, beispielsweise aufgrund von Schulausflügen 
oder vorzeitigem Schulschluss (letzter Schultag vor den Ferien, 
Zeugnisausgabe etc.), erfolgt eine Bestellung dieser Fahrten durch die 
Schulträgerschaft direkt beim zuständigen Verkehrsunternehmen. Eventuell 
entstehende Mehrkosten sowie Mehrkosten durch mangelnde oder nicht 
ausreichende Abstimmung sind in voller Höhe von der Schulträgerschaft zu 
tragen.

§ 6
Freigestellter Verkehr

Fahrzeuge von Verkehrsunternehmen für den Schulverkehr im freigestellten Verkehr 
können grundsätzlich nur eingesetzt werden, soweit öffentliche Verkehrsmittel weder 
vorhanden sind noch entsprechende Linienverkehre eingerichtet werden können 
oder wenn die Beförderung in öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Wege eines 
Schulsonderlinienverkehrs gern. § 43 Nr. 2 PBefG nicht möglich oder zumutbar ist.

§7
Zumutbarkeitsgrenzen im Hinblick 

auf Wartezeiten und Wege zur Haltestelle

(1) Die Beförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder
Schulsonderlinienverkehren ist in der Regel nicht zumutbar, wenn

a) regelmäßige Wartezeiten von mehr als

- 30 Minuten vor Unterrichtsbeginn oder 60 Minuten nach Unterrichtsschluss 
bzw. 30 Minuten nach 14:00 Uhr für Schülerinnen der Grundschulen und 
Förderzentren (bis zur Klassenstufe 4)

- 60 Minuten vor Unterrichtsbeginn sowie 60 Minuten nach Unterrichts
schluss bzw. 30 Minuten nach 14:00 Uhr für die übrigen Schülerinnen 
entstehen, ohne dass ein beaufsichtigter Aufenthaltsraum zur Verfügung 
steht oder

b) der Weg von der Wohnung zur Haltestelle oder von dieser zur Schule die 
zumutbare Entfernung nach § 5 Abs. 1 überschreitet.

c) Ab dem 01.01.2022 giltanstelle der Wartezeiten gern. § 7 Abs. 1 lit. a):
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- 30 Minuten vor Unterrichtsbeginn oder 30 Minuten nach Unterrichtsschluss 
für Schülerinnen der Grundschulen und Förderzentren (bis zur 
Klassenstufe 4)

- 30 Minuten vor Unterrichtsbeginn sowie 45 Minuten nach Unterrichts
schluss bzw. 30 Minuten nach 14:00 Uhr für die übrigen Schülerinnen 
entstehen, ohne dass ein beaufsichtigter Aufenthaltsraum zur Verfügung 
steht,

(2) Die zumutbaren Wartezeiten gelten auch im freigestellten Schulverkehr.

§8
Sonstige Kraftfahrzeuge

(1) Ist eine Beförderungsart nach § 4 Abs. 1 a - c wegen einer Behinderung von 
Schülerinnen nicht möglich, können die Kosten für die Beförderung mit einem 
sonstigen Kraftfahrzeug vom Kreis als notwendig anerkannt werden.

(2) Ist eine Beförderungsart nach § 4 Abs. 1 a - c aus anderen als in Abs. 1 
genannten Gründen nicht möglich und können die Schülerinnen auf andere 
Weise die Schule nicht erreichen, kann vom Kreis ausnahmsweise anerkannt 
werden, dass die Kosten der Beförderung in einem sonstigen Kraftfahrzeug 
erstattungsfähig sind. Dieses gilt nur für den Weg von der Wohnung bis zur 
nächsten Haltestelle, es sei denn, die Kosten der Beförderung unmittelbar bis 
zur Schule sind gleich oder geringer.

§9
Umfang der notwendigen Beförderungskosten

(1) Notwendige Kosten sind

a) bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel die Ausgaben für Fahrkarten 
für Schülerinnen nach dem kostengünstigsten Tarif für die Beförderung 
zwischen Wohnort und Schulort,

b) für den mit Zustimmung des Kreises- für den Linienverkehr geöffneten 
Schulverkehr die Kosten nach den vertraglich vereinbarten Kostensätzen,

c) bei Benutzung von Verkehrsmitteln der Sonderform des Linienverkehrs oder 
eines von der Trägerschaft des Schulverkehrs angemieteten Busses die 
Kosten nach den vertraglichen Kostensätzen,

d) bei Einsatz eines eigenen Busses der Trägerschaft des Schulverkehrs die 
Kosten, die durch die günstigste Streckenführung entstehen; hierzu gehört 
auch eine Abschreibung des Fahrzeuges in Höhe von 20'v. H. der 
Anschaffungskosten abzüglich eines Verkaufserlöses im Anschaffungsjahr 
und den vier darauf folgenden Jahren,

e) im Übrigen die unabweisbaren Kosten.
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(2) Bei einer Beförderung mit den in den Linienverkehr integrierten Schulverkehren, 
mit der Sonderform des Linienverkehrs und im freigestellten Verkehr mit 
angemieteten oder eigenen Bussen werden in der Regel die Kosten für je eine 
tägliche An- und Abfahrt zum bzw. vom Schulort als notwendig anerkannt. Die 
Kosten für zusätzliche An- und Abfahrten können unter Berücksichtigung der 
Struktur der jeweiligen Schule vom Kreis als notwendig anerkannt werden.

(3) Bei Benutzung sonstiger Kraftfahrzeuge (§ 8 dieser Satzung) wird die Zahlung 
einer Wegstreckenentschädigung anerkannt. Diese richtet sich beim Einsatz 
eines nicht privateigenen Kraftfahrzeuges nach der vertraglich vereinbarten 
Höhe. Bei der Beförderung mit einem privateigenen Personenkraftwagen wird je 
gefahrenen Kilometer eine Entschädigung in entsprechender Anwendung der 
Vorschriften des Bundesreisekostengesetzes (§ 5 Abs. 1 BRKG) anerkannt.

(4) Werden von den Berechtigten Fahrkarten für Schülertinnen für den 
Linienverkehr nicht in Anspruch genommen, wird bei Benutzung des Fahrrades 
eine Entschädigung in Höhe von 0,10 Euro je gefahrenen Kilometer, anerkannt.

§10
Eigenanteil an den Kosten des Schulverkehrs

(1) Zur Umsetzung der Regelung gemäß § 114 Abs. 2 Satz 3 SchuIG haben sich 
die Eltern oder volljährige Schülertinnen mit Wohnsitz im Kreis Rendsburg- 
Eckernförde an den Kosten des Schulverkehrs gemäß den nachstehenden 
Regelungen zu beteiligen (Eigenbeteiligung).

(2) Diese Eigenbeteiligung ist wie folgt ausgestaltet:

a) Der Eigenanteil beträgt je Schülertin und Schuljahr der Jahrgangsstufen eins 
bis zehn

- für das 1. Kind, für das die Kosten des Schulverkehrs nach dieser 
Satzung übernommen werden: 84,00 €,

- für das 2. Kind, für das die Kosten des Schulverkehrs nach dieser 
Satzung übernommen werden: 24,00 € und

- ab dem 3. Kind, für das die Kosten des Schulverkehrs nach dieser 
Satzung übernommen werden: 0,00 €.

b) Der Eigenanteil beträgt je Schülertin und Schuljahr der Jahrgangsstufen eins 
bis zehn, die nicht die nächstgelegene Schule der gewählten Schulart 
besuchen (§ 1 Abs. 2 Satz 3 dieser Satzung)

- für das 1. Kind, für das die Kosten des Schulverkehrs nach dieser 
Satzung übernommen werden: 168,00 €,

' - für das 2. Kind, für das die Kosten des Schulverkehrs nach dieser 
Satzung übernommen werden: 108,00 € und

- ab dem 3. Kind, für das die Kosten des Schulverkehrs nach dieser 
Satzung übernommen werden: 84,00 €.

Im Übrigen gilt § 1 Abs. 2 letzter Satz dieser Satzung.
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(3) Für Schülerinnen, die ein Förderzentrum nach § 45 Absatz 2 Nr. 3 bis 9 
SchuIG besuchen, wird keine Eigenbeteiligung nach Abs. 2 a) erhoben.

(4) Soweit für die Eltern oder den volljährigen Schülerinnen Wohngeld oder ein 
Kindergeldzuschlagsbezug gewährt wird, wird keine Eigenbeteiligung nach Abs. 
2 a) erhoben. In diesem Falle hat sich die Schulträgerschaft bzw. die 
Trägerschaft des Schulverkehrs die entsprechenden Nachweise jeweils 
vorlegen zu lassen.

(5) Die Eigenbeteiligung wird grundsätzlich vor Beginn des jeweiligen Schuljahres 
als Jahresbeitrag erhoben. Eine monatsweise Berechnung erfolgt bei 
Neuaufnahme in die Schule und bei umzugsbedingter Veränderung der 
Wohnung ohne gleichzeitigen Schulwechsel während des laufenden 
Schuljahres. Gleiches gijt beim Verlassen der Schule während des laufenden 
Schuljahres in Form einer Erstattung je vollen Monat nach Rückgabe der 
Zeitkarte bzw. des Berechtigungsnachweises.
Ebenfalls ist eine monatsweise Berechnung möglich bei einem Wechsel 
zwischen einer Inanspruchnahme der Fahrradentschädigung (§ 9 Abs. 4 dieser 
Satzung) und einer Inanspruchnahme des Schulverkehrs im Linienverkehr 
(Bahn und Bus, ohne Linienverkehre mit Pauschalverträgen, wobei dieser 
Wechsel nur zweimal während des Schuljahres berücksichtigungsfähig ist.

(6) Soweit während der Sommermonate (April bis Oktober) ein-Schulverkehr nicht 
in Anspruch genommen wird, entfällt für die entsprechenden Monate gleichzeitig 
die Ejgenbeteiligung. Dieses gilt nicht im Falle der Nichtinanspruchnahme des 
Schulverkehrs nur für die Monate, in die Zeitabschnitte der Sommerferien fallen. 
Auch in den Fällen gemäß Satz 1 ist ein Wechsel nur zweimal während des 
Schuljahres berücksichtigungsfähig.

(7) Der Eigenanteil wird von der Schulträgerschaft bzw. der Trägerschaft des 
Schulverkehrs vor Beginn des jeweiligen- Schuljahres erhoben. 2/3 der zu 
erhebenden Eigenanteile nach Abs. 2 a) sind mit dem Kreis bis zum 15.10. des 
jeweiligen Schuljahres abzurechnen und zu überweisen.

(8) In Fällen, in denen nach Inkrafttreten dieser Satzung als Folge 
schulorganisatorischer Maßnahmen der Schulaufsichtsbehörde (Auflösung von 
Schulstandorten) für Schülerinnen in den Klassenstufen 1 bis 10 erstmalig ein 
Schulverkehr nach den Regelungen dieser Satzung erforderlich wird mit einer 
damit verbundenen erstmaligen pflichtigen , Eigenbeteiligung, kann der 
zuständige Fachausschuss des Kreises im Sinne einer Flärtefallregelung 
entscheiden, inwieweit eine Eigenbeteiligung nicht erhoben wird.

§11
Erstattungsverfahren

Das Erstattungsverfahren wird im Einzelnen durch Verwaltungsvorschrift des Kreises 
geregelt. Kostenerstattungen und Wegstreckenentschädigung nach der Satzung sind 
von den Eltern oder den volljährigen Schülerinnen im laufenden Schuljahr, 
spätestens jedoch 6 Monate nach Ablauf des Schuljahres zu beantragen.
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§12
Qualitätsanforderungen

Die von der Aufgabenträgerschaft gestellten Qualitätsanforderungen zum 
Schulverkehr werden in geeigneter Form (Internet etc.) öffentlich gemacht. Diese 
beinhalten u.a. die Punkte: Standard der eingesetzten Fahrzeuge, maximale Anzahl 
der zu befördernden Schülerinnen und Barrierefreiheit. Gesetzestexte, auf die in der 
Schulverkehrssatzung Bezug genommen wird, werden mit einer Verlinkung zu dem 
Gesetzestext auf der Homepage des Kreises veröffentlicht.

§13
Erhebung und Verarbeitung von Daten

(1) Zur Erfüllung der Aufgaben nach § 114 Abs. 3 SchuIG (Erstattungsverfahren) 
darf der Kreis folgende personenbezogene Daten verarbeiten:

a) Name, Vorname und Anschrift der Schülerinnen

b) Name, Vorname und Anschrift der Eltern
r

c) Geburtsdatum der Schülerinnen • •

d) besuchte Schule und Klassenstufe

e) Zu- und Abgangsdaten von der Schule

f) Einstiegshaltestelle und Tarifzone.

(2) Zur Erfüllung der Aufgaben nach § 114 .Abs. 1 SchuIG als Trägerschaft des 
Schulverkehrs darf der Kreis zusätzlich zu den in Abs. 1 genannten Daten die 
Telefonnummer von a) und b) verarbeiten.

(3) Die'personenbezogenen Daten werden spätestens nach 5 Jahren gelöscht.

§14
Schlussvorschriften

(1) In besonders gelagerten Härtefällen, die in dieser Satzung nicht bereits 
ausdrücklich erfasst sind, kann von den Regelungen dieser Satzung durch den 
Kreis oder mit Zustimmung des Kreises abgewichen werden.

(2) Diese Satzung begründet gemäß § 136 SchuIG keine Ansprüche der 
Schulleitungen, Lehrkräfte, Eltern, Schülerinnen gegen die Schulträgerschaft, 
die Trägerschaft des Schulverkehrs oder das Land.
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Zweiter Teil 
Bildungstarif

§15
Bildungstarif

(1) Der Bildungstarif wird Schülerinnen der Klassenstufe 11-13 der
allgemeinbildenden Schulen sowie allen Schülerinnen, die an einer Beruflichen 
Schule eine schulische Ausbildung absolvieren, gewährt.

(2) Voraussetzung für die Gewährung des Bildungstarifes ist, dass der Wohnort der
Schülerinnen im Kreis Rendsburg-Eckernförde liegt und dass die
Wohnortgemeinde nicht die Gemeinde des Schulortes ist.

(3) Für jede Fahrschüler*innen, die oder der den Bildungstarif in Anspruch nehmen, 
wird ein Pauschalbetrag in Höhe von 150,00 € pro Schuljahr erhoben.

Diese Satzung tritt am 01.08.2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die zurzeit geltende 
Satzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde über die Anerkennung der 
notwendigen Kosten für die Schülerbeförderung in der Fassung vom 26.09.2017 mit 
der zuletzt erfolgten Änderung vom 19.12.2017 einschließlich aller vorherigen 
Versionen außer Kraft.

Rendsburg, den 16.06.2021

§16
Inkrafttreten

Dr. Ro|/-Oliver Schwemer 
Landrat
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Bekanntmachung

Zusammensetzung des Kreiswahlausschusses 
für die Bundestagswahl am 26. September 2021 

im Wahlkreis 4 - Rendsburg-Eckernförde

Der Kreiswahlausschuss für die Bundestagswahl am 26. September 2021 setzt sich wie 
folgt zusammen:

Kreiswahlleiter: Leitender Kreisverwaltungsdirektör
Dr. Martin Kruse

Stellvertretender Kreiswahlleiter: Oberamtsrat Andreas Brück

Beisitzer/in Stellvertreter/in

TimAlbrecht
24251 Osdorf

Sabine Mues
24214 Noer

Beate Nielseh
24790 Schacht-Audorf

Reimer Tank
24594 Mörel

Renate Brunkert
24768 Rendsburg

Peter Stark
24340 Eckernförde

Heidrun Isolt
24340 Eckernförde

Jürgen Neumann 
24340, Eckernförde

Helma Böhmer
24768 Rendsburg

Christine Milczewski 
24113 Molfsee

Rene Banaski
24782 Büdelsdorf

Tina Schuster
24241 Schmalstede

Rendsburg, den 23.06.2021

Der stellvertretende Kreiswahlleiter 
für den Wahlkreis 4 - Rendsburg-Eckernförde

' /£ //
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PRESSEMITTEILUNG 
des Kreises Rendsburg-Eckernförde 
Kaiserstraße 8 in 24768 Rendsburg 
Tel.: 04331/202 350

Manöverbekanntmachung

Eine Einheit der Bundeswehr beabsichtigt am

15.07.- 16.07.2021

im Kreis Rendsburg-Eckernförde: Eckernförde, Barkelsby, Ascheffel, Krummenort, 
Kronwerker Moor

eine Übung durchzuführen.

Voraussichtliche Ballungsräume: keine.

Beteiligt sind an den Übungen 40 Soldaten und 1 Radfahrzeuge.

Manöver- und Übungsschäden, die durch die Bundeswehr verursacht werden, 
können bei der zuständigen Dienststelle der Bundeswehrverwaltung angemeldet 
werden:

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
Kompetenzzentrum Baumanagement Kiel
Referat K 4
Feldstraße 234
24106 Kiel
Telefon: 0431/384-0

Rendsburg, 18.06.2021

Kreis Rendsburg-Eckernförde 
- Der Landrat - 

- Kommunales und Ordnung
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PRESSEMITTEILUNG 
des Kreises Rendsburg-Eckernförde 
Kaiserstraße 8 in 24768 Rendsburg 
Tel.: 04331/202 350

Manöverbekanntmachung

Eine Einheit der Bundeswehr.beabsichtigt am

28.07.-29.07.2021

im Kreis Rendsburg-Eckernförde: Hohn 

eine Übung durchzuführen.

Voraussichtliche Ballungsräume: keine.

Beteiligt sind an den Übungen 40 Soldaten und 2 Radfahrzeuge.

Manöver- und Übungsschäden, die durch die Bundeswehr verursacht werden, 
können bei der zuständigen Dienststelle der Bundeswehrverwaltung angemeldet 
werden:

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
Kompetenzzentrum Baumanagement Kiel
Referat K 4
Feldstraße 234
24106 Kiel
Telefon: 0431/384-0

Rendsburg, 18.06.2021

Kreis Rendsburg-Eckernförde 
- Der Landfat - 

- Kommunales und Ordnung


